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1 EINLEITUNG 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  
Geplant ist die 1. Änderung und Erweiterung des B-Plans Nr. 24 „Auffangparkplatz“ im Südos-
ten der Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit dem Ziel, den hier im rechtskräftigen B-Plan Nr. 24 
festgesetzten Auffangparkplatz entsprechend der verkehrskonzeptionellen Planung der Stadt 
zu vergrößern und eine zusätzliche Fläche für Infrastrukturgebäude, Touristeninformation so-
wie Kinderspielplatz auszuweisen.  
Ferner soll künftig auf dem im B-Plan Nr. 24 festgesetzten Baustofflagerplatz eine Annahme 
und Zwischenlagerung von Grünschnitt/abfällen zulässig sein. In diesem Zusammenhang ist 
zugleich eine Zufahrt vom Wittenbecker Landweg vorgesehen. 
Am Knoten Doberaner Straße / Schwarzer Weg ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorge-
sehen. Dieser soll zu einer Geschwindigkeitsreduzierung am Ortseingang der Stadt Ostsee-
bad Kühlungsborn sowie zu einer optischen Aufwertung dessen beitragen und die Verkehrs-
sicherheit in diesem Bereich erhöhen. 

Tab.: Beschreibung der Festsetzungen des Plans und deren Bedarf an Grund und Boden 

Gebiet / Fläche Art und Umfang der Fest-
setzungen 

Standort 
 

Bedarf an 
Grund und Bo-
den in ha 

SO Touris-
tenservice 

Baugebiet (sonstiges Son-
dergebiet) / GRZ 0,8 / 2 
Vollgeschosse 

Ruderalflur, Siedlungshecken 
und Zierrasen nördlich der 
Straße Schwarzer Weg 

0,28 

SO Lagerplatz vorhandenes Baugebiet 
(sonstiges Sonderge-
biet) / GRZ 0,8 / Grund-
fläche zulässiger Ge-
bäude höchstens 100 m2 

/ 1 Vollgeschoss 

bestehender Baustofflager-
platz im Bereich der Straßen 
Schwarzer Weg und Wittenbe-
cker Landweg 

 

0,96 

Verkehrsflächen vorhandene öffentliche 
Straßenverkehrsflächen / 
Kreisverkehr Knoten 
Doberaner Straße/Schwar-
zer Weg 

vorhandene Straßen nebst 
Straßenbegleitflächen (Sied-
lungshecke, Ruderalflur, Zier-
rasen)  

0,65 

 Öffentliche Parkplatzan-
lage  

größtenteils Ackerflächen ent-
lang der Doberaner Straße 

1,95 

Grünflächen Öffentliche und private 
Grünflächen als Parkanla-
gen und Wälle und für die 
Erhaltung und das Anpflan-
zen von Gehölzen 

vorhandene Grünflächen mit 
Gebüsch, Zierrasen, Ruderal-
flur, Siedlungshecke sowie 
Acker, im Plangebiet verteilt 

2,15 
 

öffentl. 1,56 
priv. 0,59 

gesamt   5,99 
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1.2 Ziele des Umweltschutzes der einschlägigen Fachgesetze und Fachpläne mit Be-
deutung für den Bauleitplan und Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange 
bei der Planaufstellung 

Bei Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen und in die Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belange einzustellen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Bauleitpläne unterliegen 
sogleich ergänzender Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a BauGB) und sind den Zielen der 
Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB); Bebauungspläne sind zudem aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). 

1.3 Fachgesetzliche Ziele des Umweltschutzes 
Die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließ-
lich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, sowie die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft sind im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich auf Dauer zu sichern (Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, § 1 BNatSchG).  
Eine Teilfläche südlich des geplanten Parkplatzes liegt innerhalb des Landschaftsschutzge-
bietes „Kühlung“ (Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Kühlung“ vom 22.03.2000). 
Es wurde nachrichtliche in die Planung übernommen. Eine Herausnahme aus dem Land-
schaftsschutzgebiet ist nicht erforderlich. 
Der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft ist verpflichtet, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen  und er hat unvermeidbare Beein-
trächtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen oder in sonstiger Weise zu ersetzen (Verursacherpflichten bei Eingriffen, § 15 
BNatSchG). Die Eingriffsregelung nach dem BNatSchG ist auf der Ebene der Bauleitplanung 
anzuwenden (§ 1a Abs. 3 BauGB). Das Vermeidungsgebot ist zu beachten. Den unvermeid-
baren Eingriffen sind Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich zuzuordnen. 
Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind lebensfähige Populationen der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten sowie ihre Austauschbezie-
hungen, Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu erhalten und es ist Gefährdungen von 
natürlichen Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwirken (§ 1 Abs. 2 BNatSchG). Die 
Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Prüfung der Betroffenheit von Aspekten 
der biologischen Vielfalt gemäß der entsprechenden Arbeitshilfe des LUNG M-V sowie durch 
die Festlegung von Maßnahmen im Rahmen der Kompensation, die auch dem Erhalt der bio-
logischen Vielfalt dienen. 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind Wir-
kungsgefüge im Hinblick auf prägende biologische Funktionen zu schützen; unter anderem 
sind landschaftliche Strukturen zu schützen, Böden gemäß ihrer Funktion zu erhalten, Gewäs-
ser einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen zu bewahren, es ist für 
einen ausgeglichenen Niederschlagsabflusshaushalt zu sorgen, es sind Luft und Klima zu 
schützen, sowie die Funktionen von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten zu erhalten (§ 
1 Abs. 3 BNatSchG). Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Prüfung der 
Betroffenheit der aufgezählten Komponenten und ihrer Wirkungsgefüge unter Hinzunahme 
von Stellungnahmen der Fachbehörden. 
Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft sind Naturlandschaften, historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler und geeignete Flächen zum Zweck der Erholung insbe-
sondere in siedlungsnahen Bereichen zu schützen (§1 Abs. 4 BNatSchG). Die Berücksichti-
gung bei der Planaufstellung erfolgt durch Prüfung der Betroffenheit dieser Aspekte unter Hin-
zunahme von Stellungsnahmen der Fachbehörden. 
Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zu-
standes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung gesetzlich geschütz-
ter Biotope führen können, sind verboten (§ 30 BNatSchG und § 20 NatSchAG M-V). 
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Durch Vollzug der Planung können gemäß HzE M-V (MLU M-V 2018) hingegen mittelbare 
Beeinträchtigungen auf Biotope hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit bzw. auf gesetzlich ge-
schützte Biotope im Umkreis bis 200 m um das SO Touristenservice, im Umkreis von bis zu 
50 m um den Auffangparkplatz sowie im Umkreis von bis zu 30 m um den Kreisverkehr ent-
stehen. Mittelbare Beeinträchtigungen sind vorliegend in Bezug auf die den Lagerplatz umge-
benden Baum- und Strauchhecken zu bilanzieren. Die mit den Biotop(funktions)verlusten ver-
bundenen Beeinträchtigungen von Funktionen allgemeiner und besonderer Bedeutung müs-
sen ausgeglichen bzw. ersetzt werden.  
Im Plangeltungsbereich befinden sich Baum- und Strauchhecken mit Überschirmung, ein me-
sophiles Laubgehölz und Gebüsch trockenwarmer Standorte, die gemäß Biotoptypenkartie-
rung dem Schutz nach § 20 NatSchAG M-V unterstehen. Die genannten Biotope bleiben er-
halten, bis auf eine neue Zufahrt zum Lagerplatz vom Wittenbecker Landweg (Eingriff in eine 
Baumhecke, 187 m2) sowie eine Reduzierung eines Brombeer-Gebüsches (96 m2) am 
Schwarzen Weg. Hier wird ein Antrag auf Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz gem. § 
20 NatSchAG M-V gestellt. 
Die Beseitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen als auch von geschützten Einzelbäu-
men ab einem Stammumfang von 100 cm in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden 
sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Verände-
rung führen können, sind verboten (§ 19 und § 18 NatSchAG M-V). Insgesamt sind durch 
Überplanung 10 Alleebäume betroffen. Von den zehn Bäumen wurden nach Erteilung einer 
Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde 7 Bäume umgepflanzt und bleiben somit er-
halten. Der reale Baumverlust beläuft sich somit auf 3 Bäume, für die ein Umpflanzen aufgrund 
ihres Bestandsalters nicht möglich ist. Zugleich werden 3 Bäume, die zusätzlich zur Umpflan-
zung o. g. Bäume zu pflanzen sind, angepflanzt. 
Die wild lebenden Pflanzen- und Tierarten, in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Vielfalt, einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräume, sind nach den Vor-
schriften des Artenschutzes zu schützen und zu pflegen (§§ 39 ff. und 44 ff. BNatSchG, Artikel 
5 der Richtlinie 79/409/EWG (EU-Vogelschutzrichtlinie) und Artikel 12 und 13 der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie)). Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Prü-
fung, ob von den Auswirkungen des B-Plans besonders bzw. streng geschützte Tier- und 
Pflanzenarten entsprechend BNatSchG sowie die für diese Arten geltenden Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG voraussichtlich betroffen sind. Die Umsetzung des Plans 
darf durch artenschutzrechtliche Vorschriften nicht dauerhaft gehindert sein. Es werden Hin-
weise für nachgeordnete Planungen gegeben, um artenschutzrechtliche Konflikte, die bei der 
konkreten Planung auftreten können, zu vermeiden. 
Mit Grund und Boden ist sparsam umzugehen. Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung von Flächen zur Nachverdich-
tung sowie andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sind zu nutzen (aus § 1a Abs. 2 BauGB). 
Aufgrund der Schutzwürdigkeit des Bodens soll der anfallende Boden bei Errichtung des Park-
platzes vor Ort wieder verwertet bzw. eingebracht werden. Nach dem Bundes-Bodenschutz-
gesetz ist hierbei Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen 
und die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung zu be-
achten. Dieses gilt auch hinsichtlich des sachgerechten Umgangs mit Bodenmaterial, das bei 
Bautätigkeiten und im Landschaftsbau anfällt.  
Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie die Kultur- und 
sonstigen Sachgüter sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Beläs-
tigungen oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeifüh-
rende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen) zu schüt-
zen. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen (aus §§ 1 u. 3 BIm-
SchG). Bei raumbedeutsamen Planungen für bestimmte Nutzungen sind die vorgesehen Flä-
chen in einer Weise zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren 
Betriebsunfällen hervorgerufene Auswirkungen auf die dem Wohnen dienenden Gebiete so-
wie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 
Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie 
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möglich vermieden werden (Planungsgrundsatz für Gebiete mit emittierenden Anlagen aus  
§ 50 BImSchG). Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Prüfung der Be-
troffenheit dieser Aspekte unter Hinzunahme von Stellungsnahmen der Fachbehörden. 
Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Grundwasser) sind derart zu bewirtschaften, dass sie 
dem Wohl der Allgemeinheit und, damit im Einklang, dem Nutzen Einzelner dienen, dass ver-
meidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhän-
gigen Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt unterbleiben 
und dass insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird (aus: Grundsatz der 
Wasserwirtschaft, § 6 WHG). Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen und 
Aufforstungen sind die Belange der Grundwasserneubildung zu beachten. Es ist darauf hin-
zuwirken, dass die Grundwasserneubildung nicht durch Versiegelung des Bodens oder andere 
Beeinträchtigungen des Versickerungsvermögens des Bodens wesentlich eingeschränkt wird 
(§ 31 LWaG M-V). Das Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone IV für Grundwas-
sergewinnung der Wasserfassung Kühlungsborn. Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen 
zum Trinkwasserschutz gemäß der Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete - 1. Teil „Schutz-
gebiete für Grundwasser“ (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt W 101) sind insofern zu beachten. 
Das Niederschlagswasser soll vordergründig am Anfallsort zur Versickerung gebracht werden.  
Abfälle sollen in erster Linie vermieden werden, insbesondere durch die Verminderung ihrer 
Menge und Schädlichkeit. Vorhandene Abfälle sollen stofflich oder energetisch verwertet wer-
den (aus § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz). Die Verwertung von Abfällen hat in der Regel Vor-
rang vor deren Beseitigung (aus § 7 KrWG). Die Abfallentsorgung erfolgt im Rahmen der gel-
tenden Abfallsatzung durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim als öffentlich-rechtlichem Ent-
sorgungsträger. 
Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei öffentlichen Planungen 
und Maßnahmen zu berücksichtigen. Der Denkmalschutz umfasst den Schutz, die Pflege und 
die wissenschaftliche Erforschung der Denkmale und das Hinwirken auf ihre sinnvolle Nutzung 
(aus: Aufgaben des Denkmalschutzes, § 1, DSchG MV). Denkmale sind Baudenkmale, Denk-
malbereiche, bewegliche Denkmale und Bodendenkmale. Im Plangebiet sind 3 Bodendenk-
male bekannt. Für die künftige Erdarbeiten gilt der § 11 Denkmalschutzgesetz M-V. 

1.4 Ziele des Umweltschutzes in den Fachplänen 
Ziele der Raumordnung  
Laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg / Rostock (RREP 2011) 
ist die Stadt Ostseebad Kühlungsborn als Unterzentrum dargestellt. Das Vorhaben liegt inner-
halb eines Tourismusschwerpunktraumes und eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. Für 
den Plangeltungsbereich enthält das RREP keine weiteren raumordnerischen Festlegungen. 
Dieses gilt sogleich für den ersten Entwurf der Neuaufstellung vom Januar 2024. 
Darstellungen des Flächennutzungsplans (FNP) und Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
24 für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich des B-Plans: 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wird derzeit geändert (hier: 9. 
Änderung). Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 24 entwickelt sich aus 
den Darstellungen der Flächennutzungsplan-Änderung. 
Der Bebauungsplan Nr. 24 weist in Bezug auf den Plangeltungsbereich der 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 24 im Wesentliche eine Parkfläche, eine Baustofflager-
fläche sowie Grünflächen mit Erhaltungs- und Anpflanzbestimmungen aus.  
Darstellungen des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans (GLRP) Mittleres Mecklenburg / 
Rostock für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich des B-Plans: 
Dem GLRP (Erste Fortschreibung April 2007) sind folgende Darstellungen für den Bereich der 
Planung zu entnehmen: 

o Naturräumliche Gliederung / Ostseeküstenland 

o Schutzwürdigkeit des Bodens / Bereiche mit hoher Schutzwürdigkeit 
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o Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers / Bereiche mit hoher bis sehr 
hoher Schutzwürdigkeit 

o Klimaverhältnisse / niederschlagsnormal 

o Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes / Berei che mit mittlerer bis hoher Schutzwür-
digkeit 

o Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume (Funktionsbewertung) / geringe Schutz-
würdigkeit 

o Nationale Schutzgebiete / Landschaftsschutzgebiet (tlw.) 

o Kommunale Landschaftsplanung / Teillandschaftspläne und Flächennutzungsplan 

o Bereiche mit regionaler Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion der Land-
schaft / Bereiche mit herausragender Bedeutung 

o Alleenkonzept / Bestand Allee 

o Zuordnung zu den Landschaftseinheiten der naturräumlichen Gliederung M-V / Kühlung 

Die Darstellungen des GLRP decken sich weitestgehend mit den Darstellungen bzw. dem 
Kartenanhang des Umweltberichtes zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittle-
res Mecklenburg / Rostock. 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER  ERHEBLICHEN UM-
WELTAUSWIRKUNGEN 

Die Wirkfaktoren eines Vorhabens lassen sich grundsätzlich in drei unterschiedliche Gruppen 
untergliedern: 

o Wirkfaktor aufgrund der bloßen Existenz des Vorhabens (anlagebedingte Wirkungen 
während der gesamten Standzeit), 

o Wirkfaktor durch den Bau des Vorhabens (Wirkungen während der Bauzeit), 

o Wirkfaktor durch das Betreiben des Vorhabens (mit dem Betrieb im Zusammenhang ste-
hende Wirkungen) 

Wirkfaktoren sind hierbei Einflussgrößen, die das Vorhaben auf den Zustand und die wei-
tere Entwicklung der Umwelt haben kann. Auswirkungen stellen Veränderungen, die 
Schutzgüter durch Wirkfaktoren erfahren, dar. 
Die Umweltauswirkungen werden anhand der Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung 
beurteilt, wobei eine durchschnittlich zu erwartende Nutzung zu Grunde gelegt wird. 

2.1 Voraussichtliche Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes (Wirkungsprofil) 
Bei Ausschöpfung der Festsetzungen bzw. dessen Vollzug kann voraussichtlich von folgenden 
Auswirkungen ausgegangen werden: 

o Beseitigung von Biotopen, vor allem von Ackerflächen und Ruderalfluren, zudem Eingriff 
in Rasenflächen, Siedlungshecken, Siedlungsbiotope sowie in Alleebäume / Bäume ei-
ner Baumreihe und Gehölzbiotope (Baumhecke, Gebüsch) 

o Beseitigung von Vegetationsstandorten und Tierlebensräumen, bei bestehender Vorbe-
lastung durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung  

o wesentliche Störung der natürlichen Bodenfunktionen durch Abtrag des belebten 
Oberbodens, Bodenverdichtung und Versiegelung 
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o Herabsetzung der Oberflächenversickerung von Niederschlagswasser auf den versie-
gelten Flächen, Minderung der Retentionswirkung der Landschaft bei hohem Anfall von 
Niederschlagswasser, dadurch Belastung durch hohe Abflussmengen 

o Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes durch Errichtung von Bauwerken und 
Parkplatzflächen in einem z. T. vorbelasteten, landwirtschaftlich geprägten Stadtrand-
bereich 

o Bau und Nutzung des Parkplatzes und von Gebäuden, dadurch Störung der Tierwelt im 
Gebiet und auf benachbarten Flächen durch Anwesenheit von Menschen, baulichen 
Anlagen und Lärmemissionen 

o Geräuschimmissionen durch die Nutzung des Parkplatzes und des Lagerplatzes  

2.2 Untersuchungsumfang  
Der Untersuchungsschwerpunkt liegt auf dem Plangebiet und den dort betroffenen Schutzgü-
tern Fläche, Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen, Landschaft und Erholung, Mensch, Klima, Luft 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter. 
In > 1,9 km Entfernung des Plangebietes liegt südlich des Vorhabens das Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung (GGB) „Kühlung“ DE 1836-302. Aufgrund der Entfernung von > 1,9 km 
können Beeinträchtigungen des GGB ausgeschlossen werden. 

2.3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

2.3.1 Schutzgut Fläche 
Das Schutzgut Fläche beschäftigt sich mit der Thematik des Flächenverbrauchs bzw. der Flä-
cheninanspruchnahme insbesondere durch bauliche Nutzung und Versiegelung. Laut § 1a 
Absatz 2 des BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden. Dieses Schutzgut hat als integratives Schutzgut Wirkungen 
auf fast alle anderen Schutzgüter, insbesondere:  
o Klima 
o Boden 
o Wasser 
o Flora / Fauna / Biodiversität  
o Mensch 
o Fläche / Land: Nutzungsumwandlung, Versiegelung  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um bereits versiegelte Flächen in Form von Straßen-
verkehrsflächen, einem Baustofflagerplatz sowie im Weiteren um Acker- und Ruderalflurflä-
chen/-biotope. 

Die Neuversiegelung von Flächen resultiert aus der geplanten Errichtung des Parkplatzes 
sowie des Kreisverkehrs im Verlauf der Doberaner Straße, der Umsetzung des Bau-/Son-
dergebietes -Touristenservice- und der Nutzungserweiterung/-ergänzung des vorhandenen 
Baustofflagerplatzes hinsichtlich der Sammlung und Annahme von Grünschnitt/-abfällen. 

2.3.2 Schutzgut Boden 
Gemäß der Geologischen Oberflächenkarte Mecklenburg-Vorpommerns (Geologisches Lan-
desamt Mecklenburg-Vorpommern 1995) herrschen Braunerden vor (Bodengesellschaft 10: 
Sand-Braunerde / Braunerde-Podsol (Braunpodsol unter Wald, Rosterde unter Acker). Als Bo-
denart bzw. Substrate sind Sande, z. T. mit Bändern zu finden. Die Bodengesellschaft zeichnet 
sich durch eine niedrige Austausch- und Pufferkapazität, eine niedrige bis mittlere Feldkapa-
zität, eine hohe Durchlässigkeit und eine hohe bis sehr hohe Luftkapazität aus. Die Bodenge-
sellschaft weist Ackerzahlen zwischen 22 und 35 sowie ein niedriges bis mittleres natürliches 
Ertragspotenzial auf. Insgesamt kommt den Böden eine allgemeine, geringe Bedeutung zu. 
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Das Schutzgut Boden ist betroffen durch folgende unvermeidbare Eingriffe: 
o Verlust des Bodens und seiner ökologischen Funktionen durch Überbauung 
o Veränderung des Bodengefüges 
Erhebliche Eingriffe in den Boden sind insbesondere mit dem Bau von Verkehrsanlagen sowie 
der Zulässigkeit von baulichen Anlagen in den Sondergebieten verbunden. 
Die Oberflächenversiegelung des Parkplatzes wird durch wasserdurchlässige Stellflächenbe-
festigung bei Umsetzung der Planung realisiert.  
Im Sinne des Bodenmanagements soll der anfallende Boden bei Errichtung des Parkplatzes 
vor Ort wieder verwertet bzw. eingebracht werden. Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz ist 
hierbei Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen und die 
Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung zu beachten. 
Dieses gilt auch hinsichtlich des sachgerechten Umgangs mit Bodenmaterial, das bei Bautä-
tigkeiten und im Landschaftsbau anfällt.  
Auf der in der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 24 ausgewiesenen 
Grünfläche „öffentl./1“ soll eine mehrjährig angelegte Oberbodenmiete entstehen, die aus dem 
anfallenden Boden bei der Errichtung des Parkplatzes mit einer Höhe bis zu 1,60 m aufge-
schichtet und naturnah bepflanzt werden soll. Laut dem „Entwurfsbericht -Entwurfsplanung- 
Auffangparplatz Ost im Ostseebad Kühlungsborn“, Merkel Ingenieur Consult, Bad Doberan, 
soll eine Bienenweide aus einer Blühwiese angelegt werden, wobei 5 % des Saatgutes aus 
tiefwurzelnden Arten wie Weizengras, Gelbsenf, Ölrettich und Lupine bestehen soll, um die 
Bodenstruktur zu schützen und langfristig erhalten zu können. 
Weitere Oberbodenschichten sollen nach deren Abtrag zur Geländeangleichung zwischen 
Parkplatz und Doberaner Straße i. S. einer Parkanlagengestaltung genutzt / eingebaut werden.  
Bei den Bodenauffüllungen ist auf den Wurzelschutz hinsichtlich angrenzender Bäume zu ach-
ten. 
Der überschüssige Rest wird auf der östlich angrenzenden Ackerfläche außerhalb des Plangel-
tungsbereiches mit einer voraussichtlichen Größe von 11.000 m² und einer maximalen Stärke 
von 20 cm i. S. einer landwirtschaftlichen Bodenbewirtschaftung aufgetragen bzw. eingebracht. 
Der gesamte schützenswerte Oberboden wird somit nicht aus dem Gebiet abgefahren und 
anderweitig zur Rekultivierung eingesetzt, der vorhandene Ackerboden wird durch die Erhö-
hung der Humusauflage positiv beeinflusst ohne die Ackerzahlen signifikant zu verändern. Der 
Boden als Habitat bleibt in seiner gewohnten Umgebung. 
Weitere unvermeidbare Eingriffe in den Boden werden in den sonstigen Sondergebiet -Touris-
tenservice- und -Lagerplatz- erfolgen.  
Die natürlichen Funktionen des Bodens, einschließlich der Schutz- und Regenerationsfunktion 
des Bodens, werden durch die geplanten Baumaßnahmen mit Versiegelung beeinträchtigt. 
Die Kompensation erfolgt über die Biotopfunktion, da es sich um Bodenfunktionen allgemeiner 
Bedeutung handelt. Aufgrund der Erhaltung von Freiflächen im Bereich der Grünflächen wer-
den bestimmte Boden-Funktionen (Grundwasserneubildungsfunktion) auf Teilflächen erhal-
ten.  
Als Maßnahmen zur Vermeidbarkeit und Verringerung der Eingriffe sind vorgesehen: 
o kulturfähiger Oberboden ist vor Baubeginn abzutragen und gemäß DIN 18300 und 18915 

zu lagern und soweit möglich auf Vegetationsflächen wiedereinzubringen.  

o Möglichst Vermeidung von Eingriffe in den Boden durch schonenden Umgang mit dem 
Boden während der Bauphase 

o Dort, wo es unvermeidbar ist: Separate Gewinnung, Lagerung, Behandlung und Wie-
dereinbau auf den Baugrundstücken 
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Da es sich insgesamt um Baumaßnahmen der Kommune bzw. mit kommunaler Beteiligung 
handelt, werden die bodenrelevanten Maßnahmen bei Umsetzung der Planung beachtet. 
Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nach gegenwärtigem Kenntnis-
stand nicht bekannt. Sofern bei Erdarbeiten dennoch schädliche Bodenveränderungen erkannt, 
ist unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren. 
Werden bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden, ist umgehend die örtliche Ordnungsbehörde 
oder die zuständige Polizeidienststelle und der Munitionsbergungsdienst M-V zu benachrichti-
gen. 

2.3.3 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser ist betroffen durch folgende unvermeidbare Eingriffe: 
o Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 
o Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes 
Die bisher unbebauten Flächen haben eine gewisse Funktion für die Grundwasserneubildung 
und besonders als Retentionsfläche übernommen. Künftig können die bebauten und vollver-
siegelten Flächen nicht mehr der natürlichen Versickerung dienen. Infolgedessen kommt es 
punktuell zu einer Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes und zu einer Verringerung 
der Grundwasserneubildung. 
Fließgewässer befinden sich nicht im Plangebiet.  
Das unbelastete Niederschlagswasser soll ortsnah versickert werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen (§ 55 WHG). 
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser entstehen nicht.  
Das Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone IV für Grundwassergewinnung der 
Wasserfassung Kühlungsborn. Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen zum Trinkwasser-
schutz gemäß der Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete - 1. Teil „Schutzgebiete für Grund-
wasser“ (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt W 101) sind insofern zu beachten. 
Die Entfernung des Plangebiets zum Fulgenbach liegt bei über 500 m. Dazwischen liegen ein 
Friedhof, Ackerflächen und Grünland. Im Bereich des Friedhofs sowie in dessen südöstlicher 
Ausrichtung ist zudem ein erhöhtes topografisches Relief vorhanden. Der Fulgenbach ist laut 
WRRL-Wasserkörper-Steckbrief als Fließgewässer 2. Ordnung ausgewiesen. Es handelt sich 
um einen organisch geprägten Bach, Wasserkörpereinstufung: künstlich. Die Belastungssitu-
ation ist geprägt durch die Verschmutzung durch Chemikalien, landwirtschaftliche Nährstoffe 
sowie morphologische Änderungen. Ein Maßnahmenprogramm ist dem o. g. Steckbrief zu 
entnehmen. Maßnahmen, die die bauliche Entwicklung im entfernten Umfeld des Fulgenba-
ches betreffen, werden hier hingegen nicht erwähnt. Der zuständige Wasser- und Bodenver-
band hat in seiner Stellungnahme vom 17.08.2024 mitgeteilt, dass Auswirkungen auf Gewäs-
ser II. Ordnung aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich sind. 

2.3.4 Schutzgut Biotope / Tiere / Pflanzen 
Grundlage der Bewertung sind eine Kartierung der Biotoptypen und des geschützten Baum-
bestandes durch BHF Landschaftsarchitekten im Juli 2021 sowie die Ergebnisse der Kartie-
rungen von Brutvögeln (Schmitt Faunistische Studien 2022). In Anlehnung an die HzE (MLU 
M-V 2018) wurden Biotope im 50 m-Untersuchungsraum (UR) flächendeckend kartiert. Ge-
schützte Biotope und Biotope mit hoher Bedeutung gemäß HzE wurden bis zu einem Radius 
von 200 m erfasst. 
Der südwestliche Teil des Plangebietes zwischen Lagerplatz und Doberaner Straße wird 
ackerbaulich genutzt. Nördlich des Schwarzen Weges, der den Geltungsbereich quert, befin-
det sich eine Ruderalflur, die im Norden und Westen von Wohngebieten und z. T. von Gehöl-
zen des Siedlungsbereichs umschlossen wird. Eine junge Siedlungshecke verläuft von Wes-
ten nach Osten durch die Ruderalflur. Die Doberaner Straße wird im Geltungsbereich von einer 
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Lindenallee gesäumt, eine Baumreihe begleitet die südliche Seite des Schwarzen Weges und 
geht im Bereich des Lagerplatzes in eine Baumhecke über, die diesen nach Westen abgrenzt. 
Da sich im Osten eine Baumreihe und im Süden eine Strauchhecke mit angrenzender Ru-
deralflur und Gebüsche frischer bis trockener Standorte anschließen, ist der Lagerplatz optisch 
gegenüber der Umgebung abgeschirmt. Im 50 m-UR grenzen östlich Ackerflächen, ein struk-
turreicher Friedhof mit altem Baumbestand, Gehölze (primär in Ausprägungen als Siedlungs-
gehölze), Gewerbegebiete und weitere Verkehrsflächen wie Parkplätze sowie Fuß- und Rad-
wege an. Im nördlichen UR befinden sich vorrangig Einzelhäuser. Westlich schließt weitere 
Einzelhausbebauung an, wohingegen im Süden und Südwesten weitere Ackerflächen an das 
Plangebiet angrenzen. Die Biotoptypen sind in anliegenden Karte 1 zum Umweltbericht dar-
gestellt. 
Im Plangebiet sowie im 200 m-UR befinden sich mehrere gem. § 20 NatSchAG M-V ge-
schützte Biotope. Dabei handelt es sich um verschiedene Gehölzbiotope. Im Untersuchungs-
raum, jedoch nicht innerhalb des Plangebietes, befinden sich diverse nach  
§ 18 NatSchAG M-V geschützte Bäume. Diese liegen auf dem Friedhof, um den Parkplatz des 
Friedhofs herum sowie in einem nordwestlich vom Friedhof gelegenen Siedlungsgehölz. Eine 
nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Allee befindet sich im Geltungsbereich entlang der 
Doberaner Straße, nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Baumreihen säumen den Schwarzen 
Weg sowie den Radweg auf Höhe des Friedhofs. 
Da im Vorhabenbereich bereits diverse Vorbelastungen durch Siedlung und Verkehr bestehen, 
ist von einem Vorkommen störungsempfindlicher Vogelarten nicht auszugehen. Entsprechend 
wird das Plangebiet als Untersuchungsraum für Brutvögel definiert. Auf der Ackerfläche im 
Plangebiet wurden keine Brutvögel nachgewiesen. Auf der Ruderalfläche im nördlichen Plan-
gebiet sowie der südlich an den Lagerplatz angrenzenden Ruderalflur brüteten Bodenbrüter 
(Schwarzkehlchen, Sumpfrohrsänger) und Freibrüter der Krautzone (Dorngrasmücke). Die 
größtenteils zu erhaltenden Gehölzsäume um den Lagerplatz sowie die Allee an der Dobera-
ner Straße bieten Bruthabitate für Gehölzfreibrüter (Amsel, Bluthänfling, Gelbspötter, Klapper-
grasmücke, Mönchsgrasmücke) und vereinzelt für Höhlenbrüter (Blaumeise, Feldsperling) 
(Schmitt Faunistische Studien 2022). Darüber hinaus wurden im Rahmen der Kartierungen 
unter anderem Groß- und Greifvögel (Rotmilan, Sperber), Bodenbrüter der Ackerflächen (Feld-
lerche, Goldammer), Gehölzfreibrüter (z.B. Stieglitz, Ringeltaube, Grünfink), Nischen-/Höhlen-
brüter (Haussperling) und Gebäudebrüter (Rauchschwalbe) als Nahrungsgäste oder Durch-
zügler erfasst. Der Geltungsbereich stellt dabei kein essentielles Nahrungshabitat der Arten 
dar.  
Das Plangebiet hat aufgrund seiner geringen Größe und der im Plangebiet vorhandenen Vor-
belastung bzw. Störwirkungen keine relevante Funktion für den Durchzug und die Rast von 
Vögeln. Gemäß der Aktualisierung des Gutachtens „Analyse und Bewertung der Lebensraum-
funktion der Landschaft für rastende und überwinternde Wat- und Wasservögel“ (I.L.N. et al. 
2009) befindet sich das Plangebiet nicht in einem Vogelrastgebiet der Stufen 2 bis 4 (mittlere 
bis sehr hohe Bedeutung). Entsprechend ist davon auszugehen, dass das Plangebiet eine 
geringe Bedeutung für die Rastgebietsfunktion besitzt. Hinsichtlich des Vogelzuggeschehens 
befindet sich das Plangebiet in der Zone A mit einer hohen bis sehr hohen relativen Dichte des 
Vogelzugs. Der südliche Teilbereich des Plangebiets befindet sich z.T. in der Zone B mit einer 
mittleren bis hohen relativen Dichte des Vogelzugs (I.L.N. 1996).  
Im Geltungsbereich befinden sich keine geeigneten Habitate für Reptilien wie Zauneidechse, 
Schlingnatter oder Sumpfschildkröte. Weiterhin sind keine potenziellen Laichgewässer für Am-
phibien vorhanden. Zwar befinden sich im Stadtgebiet von Kühlungsborn vereinzelt Kleinge-
wässer, an denen ein Vorkommen von Amphibien nicht ausgeschlossen werden kann, jedoch 
liegen diese verinselt und isoliert im Stadtgebiet und weisen keine Vernetzungen zum B-Plan-
gebiet auf. 
Im Geltungsbereich befinden sich diverse Baumreihen, Alleebäume sowie Heckenstrukturen, 
welche potenziell als Flugleitlinie und Jagdhabitat für Fledermausarten dienen können. Im Be-
reich der Allee an der Doberaner Straße wurden vier Bäume mit Quartierpotenzial im Rahmen 
der Brutvogelkartierungen (Schmitt Faunistische Studien 2022) festgestellt.  
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Im Plangebiet befinden sich keine geeigneten Habitate für Landsäuger wie Biber, Fischotter 
und Wolf. Die Ackerflächen und Ruderalfluren im Plangebiet sind potenzielle Nahrungshabi-
tate von Rehen, Feldhasen etc.  
Aufgrund der vorwiegend intensiven Nutzung hat das Plangebiet insgesamt eine geringe Be-
deutung für viele Insektenarten. Von höherer Bedeutung sind die Hecken, Gehölze und Ru-
deralfluren im Plangebiet. Das Vorkommen planungsrelevanter Arten (Anhang IV-Arten) aus 
den Gruppen der Libellen, Falter und Käfer kann anhand der im Geltungsbereich vorkommen-
den Biotopstrukturen bzw. der Verbreitungsgrenzen der Arten ausgeschlossen werden. 
Spezieller Artenschutz 
Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange wurde der anliegende artenschutzrechtli-
che Fachbeitrag erstellt. 
Ziel des anliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist es, im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten hinsichtlich ihrer artenschutzrechtlichen Relevanz zu beurteilen. 
Die rechtliche Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung ergibt sich aus dem Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG). Die in § 44 BNatSchG genannten zentralen artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen sind dabei striktes Recht und unterliegen nicht der Abwägung des Pla-
nungsträgers. 
Aufgabe der artenschutzrechtlichen Prüfung ist es herauszuarbeiten, ob durch das geplante 
Vorhaben voraussichtlich gegen die Zugriffsverbote (Tötungs-, Schädigungs- und Störungs-
verbot) gemäß § 44 (1) unter der Maßgabe des § 44 (5) BNatSchG verstoßen wird. Bei B-
Plänen kommt es darauf an, vorhersehbare Handlungen bei der Umsetzung vorab dahinge-
hend zu prüfen, ob ihnen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände dauerhaft entgegenste-
hen, um das Hineinplanen in eine Verbotslage zu erkennen und möglichst zu vermeiden. Falls 
erforderlich sind Vorkehrungen und Maßnahmen zu beschreiben, um artenschutzrechtliche 
Konflikte zu vermeiden oder um die weitere ökologische Funktionsfähigkeit der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten im räumlichen Zusammen-
hang zu gewährleisten.  
An dieser Stelle wird auf die umfänglichen Darlegungen und Ausführungen im anliegenden 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verwiesen. 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag gibt letztendlich Maßnahmen zur Vermeidung vor, die 
in der Bebauungsplan-Änderung verankert sind. 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Euro-
päischen Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie zu vermeiden. 
„Maßnahme V1Ar: Schutz von Brutvögeln vor der Zerstörung bewohnter Lebensräume durch 
Bauzeitenregelung 
Zur Vermeidung baubedingter Tötungen und Störungen von im Geltungsbereich brütender In-
dividuen europäischer Vogelarten sollen die Baufeldfreimachung bzw. der Beginn der vorbe-
reitenden Arbeiten außerhalb der Brutzeit (bezüglich Eingriffen in Gehölze und umliegende 
Krautsäume: 01. Oktober - 31. Januar, bezüglich Arbeiten auf den Freiflächen (Acker, Ru-
deralflur etc.): 31. Oktober - 15. bis März erfolgen. Die Bauarbeiten sollen während der Brutzeit 
nicht für längere Zeit unterbrochen werden, da ansonsten eine Ansiedlung der Arte im Baufeld 
erfolgen kann. 
Falls innerhalb der Brutzeit auf den Freiflächen die Baufeldräumung durchgeführt bzw. gebaut 
werden soll, muss die Baufläche direkt vor Beginn der Arbeiten durch eine für Vögel sachver-
ständige Person abgesucht werden (Ökologische Baubegleitung). Das Ergebnis ist zu doku-
mentieren. Wenn keine genutzten Nester vorhanden sind, kann die Baufeldfreimachung be-
ginnen. Falls genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind und mit den Arbeiten 
vor dem Ende der Nutzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten begonnen werden soll, ist ein 
Ausnahmeantrag an die zuständige Naturschutzbehörde zu stellen und dessen Bescheidung 
dann für das weitere Vorgehen maßgeblich. 
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Schnitt, Fällung und Rodung von Gehölzen sind gemäß § 39 (5) S. 2 BNatSchG nur in den 
Monaten Oktober bis Februar zulässig. Falls die Gehölze in den übrigen Monaten (während 
der Brutzeit) gerodet bzw. umgepflanzt werden sollen, sind diese direkt vor Beginn der Ro-
dungsarbeiten bzw. der Umpflanzung durch eine für Vögel sachverständige Person abzusu-
chen (Ökologische Baubegleitung). Das Ergebnis ist zu dokumentieren. Wenn keine genutzten 
Nester vorhanden sind, können die Gehölzeingriffe / Maßnahmen an Gehölzen beginnen. Falls 
genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind und mit den Arbeiten vor dem Ende 
der Nutzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten begonnen werden soll, ist ein Ausnahme-
antrag an die zuständige Behörde zu stellen und dessen Bescheidung für das weitere Vorge-
hen maßgeblich.“  
Die Maßnahme zur Vermeidung ist bei ihrer Umsetzung geeignet sicherzustellen, dass arten-
schutzrechtliche Tatbestände nach § 44 (1) i. V. m. § 44 (5) BNatSchG nicht erfüllt werden. 
Zudem wird durch die festgesetzte Maßnahme „Umwandlung einer Ackerfläche zu einer 
Brachfläche oder alternativ als Mähwise“ auf der öffentlichen Grünfläche -öffentl/3- sowie die 
Anpflanzung von Laubgehölzen im Plangebiet ein geeigneter Lebensraum neu hinzutreten. 
Ein dauerhaftes Vollzugshindernis für den B-Plan besteht bei Berücksichtigung der im arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag beschriebenen Erfordernisse / Maßnahmen nicht. 
Lichtimmissionen aus Sicht des Artenschutzes 
Licht wirkt in verschiedener Hinsicht schädlich für: 

o Insekten 
o Brutvögel 
o Fledermäuse 
Daher gilt es, im Rahmen der Vermeidung von Beeinträchtigungen, folgende Maßnahmen zu 
beachten: 
Zum Schutz der Insekten und von Fledermäusen sind bei der Her- und Umstellung von Aus-
senbeleuchtungsanlagen nur insekten- und fledermausfreundliche Lichtquellen zu verwenden. 
Lichtkegel sind möglichst nach unten auszurichten. Die Beleuchtungsdauer ist auf das not-
wendige Maß zu beschränken. 
Geschütze Bäume und Baumhecken 
Eingriffe in nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Einzelbäume finden nicht statt. 
Durch das Planvorhaben kommt es hingegen zu Eingriffen in gem. § 19 NatSchAG M-V ge-
setzlich geschützte Alleebäume sowie kleinflächig in eine nach § 20 NatSchAG M-V ge-
schützte Baumhecke.  
Der Eingriff in nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Bäume der Allee an der Doberaner Straße 
und der Baumreihe am Schwarzen Weg wird auf das notwendige Mindestmaß begrenzt. Ins-
gesamt werden sechs Bäume der Allee (Winter-Linde, betroffen durch Kreisverkehr), zwei 
Bäume der Baumreihe entlang des Radweges (Spitz-Ahorn, betroffen durch Kreisverkehr) so-
wie zwei Einzelbäume (Winter-Linde, betroffen durch Auffangparkplatz) entlang des Schwar-
zen Wegs überplant. Von den zehn betroffenen Bäumen wurden nach Erteilung der Geneh-
migungen der Unteren Naturschutzbehörde (gesonderte Anträge bzgl. des Kreisverkehrs und 
des Auffangparkplatzes) im Sinne einer größtmöglichen Eingriffsminderung sieben Bäume 
(Nr. 4692, 4693, 4694, 4802, 5137, 5138, 5139) umgepflanzt und bleiben somit erhalten.  
Der Baumverlust beläuft sich auf drei Bäume (Nr. 4801, 5135, 5136), für die ein Umpflanzen 
aufgrund ihres Bestandsalters nicht möglich ist.  
Da es sich bei den Bäume Nr. 4692, 4693 und 4694 um Ausgleichspflanzungen gem. B-Plan 
Nr. 41 handelt, ist die Anpflanzung von 3 weiteren Bäumen erforderlich.   
Die Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff in geschützte Bäume sind der anliegenden 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz zu entnehmen.  
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Die Pflanzmaßnahmen erfolgen nördlich des Schwarzen Weges im Anschluss an den Gel-
tungsbereich und in einer Entfernung von ≥ 120 m zum Eingriffsort. Somit erfolgt ein eingriffs-
naher Ausgleich. 
 

Abb.: Baumeingriffe 

 
 
Die Inanspruchnahme von Gehölzflächen wird auf das erforderliche Maß begrenzt. Ein Groß-
teil der nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Baumhecken und Gebüsche wird zum Erhalt 
festgesetzt.  
Eine geschützte Baumhecke ist westlich des SO Lagerplatz betroffen, da dort eine zusätzliche 
Zufahrt zum Lagerplatz vorgesehen ist. Nördlich des Lagerplatzes, am Schwarzen Weg, 
kommt es zu Eingriffen in ein geschütztes Brombeer-Gebüsch, da dort die vorhandene Zufahrt 
zum Lagerplatz verbreitert und zusätzlich ein Sichtschutzwall hergestellt werden soll, um Aus-
wirkungen des SO Lagerplatz auf die nördlich des Schwarzen Weges gelegene Wohnbebau-
ung abzuschirmen. 
Die Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff in geschützte Hecken / Gebüsch sind der an-
liegenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanz zu entnehmen. Sie werden den Grundstücken, auf de-
nen Eingriffe zu erwarten sind, zugeordnet und entsprechend planungsrechtlich bestimmt. 
Zudem wird ein Antrag auf Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz gestellt.  
Innerhalb der ausgewiesenen Grünflächen sind im Übrigen umfangreiche Pflanzmaßnahmen 
vorgesehen. Diese tragen zur Minderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild, beför-
dern die kleinklimatische Situation bei und dienen dem Teilausgleich der Eingriffe in Biotope.  
Flächenbiotope 
Zur Kompensation der nach Abzug der im Plangebiet vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
verbleibenden Eingriffe in Flächenbiotope ist zum einen die Erweiterung einer der 4. Änderung 
des B-Plans Nr. 10 „Wohngebiet „Holmblick““ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn zugeordne-
ten Kompensationsmaßnahme vorgesehen. Die genannte Maßnahme umfasst die Umwand-
lung von Acker in eine Mähwiese auf einer Fläche von 2.000 m² (Mindestgröße gem. HzE M-
V) und befindet sich im Norden des Flurstücks 363, Flur 1, Gemarkung Kühlungsborn. Die 
Maßnahmenfläche wurde als Ausgleichsmaßnahme für die 1. Änderung des B-Plans Nr. 9 
„Kühlungsblick“ erstmals um 1.062 m² erweitert. Zur Kompensation der durch den Kreisverkehr 
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entstehenden Biotopverluste soll die Maßnahmenfläche erneut um 380 m² erweitert werden. 
Die südlich daran angrenzende, 6.860 m² umfassende Maßnahme wird den übrigen, nicht 
durch den Kreisverkehr verursachten Eingriffen (Rest-Kompensation) durch die Erweiterung 
und Änderung des B-Plans Nr. 24 zugeordnet. Die Maßnahmen grenzen westlich an den Mühl-
bach an; durch die Extensivierung werden Einträge durch Pflanzenschutzmittel und Dünger in 
das Gewässer reduziert (Puffer). 
Zum anderen ist als Maßnahme eine Umwandlung von Acker in extensive Mähwiese auf Tei-
len des Flurstücks 376/11, Flur 2, Gemarkung Kühlungsborn auf einer Fläche von 5.175 m² 
vorgesehen. Die Maßnahme grenzt an weitere Maßnahmenflächen (Ersatzaufforstungen, 
Sukzessionsflächen) auf dem genannten Flurstück. 
Die Maßnahmen befinden sich in der vom Eingriff betroffenen Landschaftszone 1. Die Maß-
nahmen auf dem Flurstück 363 liegen ca. 4,6 km vom Plangebiet entfernt, die Maßnahme auf 
dem Flurstück 376/11 befindet sich ca. 340 m südöstlich des Plangebietes. 
Die Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff in Flächenbiotope sind der anliegenden Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanz zu entnehmen. Sie werden den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu 
erwarten sind, zugeordnet und entsprechend planungsrechtlich bestimmt. 

2.3.5 Schutzgut Landschaft und Erholung 
Aufgrund der bestehenden Bebauung, die an den Geltungsbereich angrenzt, der Nutzung des 
Baustofflagers, der unmittelbaren Lage an vorhandenen Verkehrswegen und der landwirt-
schaftlichen Nutzung ist das Plangebiet anthropogen vorbelastet.  
Der Geltungsbereich befindet sich im Landschaftsbildraum III 3-4 „Küstenhinterland-Acker-
landschaft Blengow bis Kühlungsborn“, dem eine mittlere bis hohe Bedeutung zukommt.  
Grünflächen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft sowie für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern oder sonstigen 
Bepflanzungen überschneiden sich durch die Festsetzungen der B-Planänderung mit dem 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Kühlung“.  
Trotz der angrenzenden Lage an Schutzgebiete, die dem Landschaftsschutz und der land-
schaftsgebundenen Erholung dienen, kommt dem Geltungsbereich aufgrund der eingangs ge-
nannten Vorbelastungen und der fehlenden Zugänglichkeit für Erholungssuchende nur eine 
geringe Bedeutung im Hinblick auf das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erho-
lung zu. 
Bei Umsetzung aller grünordnerischen Maßnahmen bzw. der geplanten Pflanzmaßnahmen 
ergibt sich eine Grünkulisse, die neben einer abschirmenden Wirkung der baulichen Vorhaben 
sogleich die visuellen Beeinträchtigungen auf das menschliche Auge mindert. 

2.3.6 Schutzgut Mensch 
Schallimmissionen 
Aufgabe des Bebauungsplanes ist es, mögliche Nutzungskonflikte hinsichtlich von Immissio-
nen zu vermeiden bzw. zu minimieren sowie ein verträgliches Nebeneinander der verschiede-
nen Nutzungen zu gewährleisten. 
Da durch die Bebauungsplan-Änderung im Wesentlichen Geräuschimmissionen des öffentli-
chen Straßenverkehrs und von gewerblichen Anlagen (Lagerplatz) zu erwarten sind, wurden 
die anliegenden schalltechnischen Begutachtungen durchgeführt. 
Im Ergebnis der Begutachtungen kann festgehalten werden, dass die ermittelten Beurtei-
lungswerte infolge des Verkehrslärms auf der öffentlichen Straße und dem öffentlichen Park-
platz am Tag und in der Nacht die Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten. Auch unter-
schreiten die ermittelten Beurteilungspegel für den Lagerplatz den Immissionsrichtwert für all-
gemeine Wohngebiete am Tag. Die Anforderung gem. TA Lärm wird eingehalten. In der Nacht 
werden der Baustofflagerplatz und die Annahmestelle für Grünschnitt nicht betrieben. 
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Die Stadt Kühlungsborn hat im Rahmen ihrer Abwägung zudem eine fachliche Bewertung im
Zusammenhang mit dem Sachverhalt: „Lader belädt Lkw mit Kies und Abbruchmaterial (Be-
ton)“ für den Lagerplatzbereich vornehmen lassen. „Als Hauptgeräuschquellen werden der
Motor des Radladers und das Aufschlagen des Materials auf die Lkw-Ladefläche in dieser
Untersuchung benannt. Das Aufschlagen großer Gesteinsbrocken mit kurzfristiger Pegelzu-
nahme wurde ebenfalls messtechnisch ermittelt. Darauf bezieht sich der in der Begutachtung
(Anmerkung: hier schalltechnische Begutachtung vom 16.11.2023) angegebene Spitzenpegel
von LwA = 122,9 dB(A). Es ist nicht zu erwarten, dass eine erneute messtechnische Untersu-
chung zu anderen Ergebnissen im Vergleich zu den bereits in der Begutachtung ermittelten
Spitzenpegeln an den Immissionsorten führen wird. Selbst wenn einzelne Geräuschspitzen
bis zu 7 dB(A) über dem o.g. Wert liegen würden (was praktisch nicht zu erwarten ist), ist mit
einer Einhaltung des Immissionsrichtwertes für Spitzenpegel von 85 dB(A) im Tageszeitraum
an der Wohnbebauung zu rechnen.“1

Ein Erfordernis zur Festsetzung von Anlagen und zum Schutz vor Schallimmissionen besteht
nicht. I. S. einer Minimierung der Einsichtnahme werden eine - aus Ortsbildgründen höchstens
- 4 m hohe Sichtschutzwand im Bereich der Parkfläche sowie 2 Sichtschutzwälle im Bereich
des Lagerplatzes (hier in Ergänzung der vorhandenen Wälle), jeweils parallel zur Straße
Schwarzer Weg, für zulässig erklärt, die sogleich das Lärmempfinden reduzieren könnten.
Eine Betrachtung des Friedhofes nordöstlich der Doberaner Straße hat ergeben, dass die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 zwar überschritten werden, diese jedoch als Vorbelastung
durch den Straßenverkehr auf eben dieser Straße zu betrachten sind. Der geplante Parkplatz
trägt nicht bzw. nur auf einem marginalen Niveau zur Erhöhung der Beurteilungswerte bei. 
Weitere Ausführungen zum Schallschutz sind den anliegenden Begutachtungen zu entneh-
men.
Immissionen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung
Von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und deren landwirtschaftlicher Be-
wirtschaftung sind keine schädlichen Geruchs- und Lärmimmissionen zu erwarten. Von der
landwirtschaftlichen Nutzung gehen keine dauerhaften, unzumutbaren Immissionen aus.
Landwirtschaftliche Aktivitäten, wie z. B. die Erntezeit sowie gelegentliche Geruchsbelästigun-
gen durch das Ausbringen von Gülle sind im ländlichen Raum bzw. an Siedlungsrändern nicht
auszuschließen. Hierbei ist sodann auf das Gebot der Rücksichtnahme, welches auf Gegen-
seitigkeit beruht, hinzuweisen.

2.3.7 Schutzgut  Klima und Luft
Das Klima im UR ist sowohl durch atlantische als auch kontinentale Einflüsse geprägt. Die
Jahresmitteltemperatur liegt bei 9,4 °C. In Kühlungsborn fallen durchschnittlich 624,9 mm Jah-
resniederschlag (1991-2020, DWD, Wetterstation 1000 in Doberan, Bad-Heiligendamm
Den vorhandenen Ackerflächen, Zierrasen und Ruderalfluren im UR kommt eine geringe Funk-
tion als Kaltluftproduktionsfläche zu. Flächenhafte Gehölze wie beispielsweise Wälder als
frischluftproduzierende Elemente befinden sich nicht im UR. Den vorhandenen

 
1 Aus: Fachliche Bewertung zu (...) Ladegeräusche auf dem Baustofflagerplatz, Akustiklabor Schroeder und Lange 
GmbH, Rostock, 20.09.2024 

 
 

Kolakowski Maja
Unterstreichen
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Siedlungsgebüschen/-gehölzen, Feldhecken, Baumreihen und Alleebäumen kommt kleinkli-
matisch eine regulierende und lufthygienische Funktion zu. Vorbelastungen der lokalen Aus-
prägungen von Klima und Luft bilden die Siedlungsflächen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
sowie umgebende Straßen (vor allem die Doberaner Straße) im Untersuchungsraum aufgrund 
der Erwärmung der Verkehrsflächen und der betriebsbedingten Schadstoffemissionen. Lo-
kale, teilweise temporäre Emissionen von Stäuben und Ammoniak im Bereich der Ackerflä-
chen resultieren v.a. aus der landwirtschaftlichen Düngung und Bodenbearbeitung. Das Plan-
gebiet ist von allgemeiner, geringer bis mittlerer Bedeutung für das Schutzgut Klima/Luft. 
Insgesamt sind erhebliche negative Effekte im Zusammenhang mit der lufthygienischen Situ-
ation nicht zu erwarten. 

2.3.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Plangebiet sind 3 Bodendenkmale bekannt.  
Für die Bodendenkmale gem. unten abgebildeten Lageplan wurde 2023 eine archäologischen 
Voruntersuchung durchgeführt. 

 
Nach Auskunft des zuständigen Sachbereiches Denkmalpflege / Bodendenkmale des Land-
kreises Rostock vom Juli 2023 wurde angesichts der geringen Befundlage bei der erfolgten 
archäologischen Voruntersuchung durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 
entschieden, dass von weiteren archäologischen Maßnahmen (sog. Hauptuntersuchung) ab-
gesehen wird. Es gilt für die künftigen Erdarbeiten lediglich der § 11 Denkmalschutzgesetz  
M-V.  

2.3.9 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

o Bau der geplanten Vorhaben 
In den vorangegangenen Kapitel werden die dauerhaften und temporären Eingriffe näher 
beschrieben und bewertet. Dieses betrifft sogleich den baulichen Vollzug mit örtlicher Re-
levanz. 
Weitere detailliertere Angaben sind den Regelungen der nachgelagerten Genehmigungs-
ebenen vorbehalten, so dass damit eventuelle Umweltauswirkungen vermieden werden 
können. 
 
 
 

Schnittgrenze/Baufeldgrenze

Bodendenkmal

Bef. 1

Kühlungsborn
Übersichtsplan 1 Plan 

1

Fpl.: 88, 91, 177
Projekt-Nr.:3544-6142
Bearbeiter: H. Kennecke
Maßstab: 1:1000
Lagesystem: EPSG 25832
Höhenbezug: DHHN92
Datum: 16.07.2023

Archäologische Dienste Nordost



Stadt Ostseebad Kühlungsborn  Umweltbericht zur 1. Änd. und Erweiterung B-Plan Nr. 24 

Stadtplanung Beims, Schwerin  19 

o Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können 
keine konkreten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Ver-
wertung wird durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt. 

o Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Hier gilt analog das oben Gesagte. Zu den weiteren eingesetzten Techniken und Stoffen, 
die in den durch die Planung ermöglichten Vorhaben verwendet werden, können keine 
konkreten Angaben gemacht werden. Auf der Planebene nicht absehbare Umweltauswir-
kungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 

o Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 
Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Ka-
tastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete oder 
Anlagen von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet 
ausgeht. 

2.3.10 Wechselwirkungen 
Die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens wer- den ein-
schließlich der Wechselwirkungen und Sekundäreffekte sowie der kumulativen Wirkungen und 
Entlastungseffekte betrachtet. 
Es lassen sich folgende Wechselwirkungen und Wirkketten aufzeigen: 

o Überbauung / Versiegelung / Abgrabungen 
→ Verlust belebten Bodens mit seinen Regelungs-, Lebensraum- und Pufferfunktionen 

o Überbauung / Versiegelung 
→ Vernichtung offener Bodenstrukturen 
→ Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses und Verringerung der Grundwasserneu-
bildungsrate 

o Temporäre Verdichtungen während der Bauzeit 
→ Veränderung des Porenvolumens und des Korngefüges 
→ Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses und Verringerung der Grundwasserneu-
bildungsrate 
→ Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes 

o Überbauung / Versiegelung 
→ Erhöhung der Wärmeabstrahlung 
→ Veränderung des lokalen Kleinklimas 

o Überbauung / Versiegelung 
→ Vernichtung von Lebensräumen der Flora und Fauna 

o Überbauung / Versiegelung 
→ Verlust des Bodens für die Nahrungsmittelproduktion 

o Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen 
→ Veränderung des Erscheinungsbildes im Landschaftsraum 
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3 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZU STAN-
DES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Bei Nichtdurchführung der Planung bestünden für die Flächen und Gehölzbestände keine Ver-
änderungen, soweit die bestehenden Nutzungen aufrechterhalten bleiben. Es würden zugleich 
keine umfänglichen Pflanzmaßnahmen stattfinden, wie sie nunmehr durch die Planung vorge-
sehen sind. Die bestehenden Umweltauswirkungen durch die landwirtschaftliche Nutzung be-
stünden fort. 

4 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 
AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

Dem Grundsatz des Vermeidungsgebotes folgend, sollen Vorkehrungen und Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung von Umweltauswirkungen umgesetzt werden, soweit sie ver-
hältnismäßig sind und die Verwirklichung der städtebaulichen Ziele der Planung nicht infrage 
stellen. Bei der vorliegenden Planung werden vor allem folgende Aspekte berücksichtigt: 
o Die in der artenschutzrechtlichen Prüfung aufgeführten Erfordernisse und Vorkehrungen 

zur Vermeidung sind bei der Umsetzung des B-Plans zu berücksichtigen. Sie sind in der 
Bebauungsplan-Änderung verankert. 

o Für die künftig zu bebauenden Bereiche werden überwiegend Flächen in Anspruch ge-
nommen, die bereits einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, dement-
sprechend Vorbelastungen durch Verdichtung und Stoffeinträge (Düngung) aufweisen und 
somit weitgehend von geringer Bedeutung sind. 

o Das Plangebiet befindet sich im Südosten der Stadt Ostseebad Kühlungsborn. Aufgrund 
der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung im Süden des Plangebiets und angrenzen-
der Wohnbebauung, Gewerbe- und Verkehrsflächen besteht eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes sowie des Schutzgutes Tiere und Pflanzen. 

o Eingriffe in nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Einzelbäume finden nicht statt. 
o Die Inanspruchnahme von Gehölzflächen wird auf das erforderliche Maß begrenzt. Ein 

Großteil der nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Baumhecke wird zum Erhalt festge-
setzt. Für Eingriffe in nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope wird ein Antrag auf 
Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz gestellt und es werden geeignete Ausgleichs-
maßnahmen vorgesehen.  

o Der Eingriff in nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Bäume der Allee an der Doberaner 
Straße und der Baumreihe am Schwarzen Weg wird auf das notwendige Mindestmaß be-
grenzt. Im Sinne einer größtmöglichen Eingriffsminderung wurden sieben Bäume bereits 
umgepflanzt und bleiben somit erhalten. 

o Zum Schutz des Bodens ist kulturfähiger Oberboden vor Baubeginn abzutragen, zu lagern 
und soweit möglich auf Vegetationsflächen wiedereinzubringen. Der B-Plan trifft bzgl. des 
Umgangs mit Bodenauf- und -abtrag  im Zusammenhang mit dem geplanten Parkplatz 
entsprechende Festsetzungen und Aussagen. 

o Im Bereich der Grünflächen sind Pflanzmaßnahmen vorgesehen. Diese tragen zur Minde-
rung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild bei.  

Die erforderliche Eingriffe werden ausgeglichen. An dieser Stelle wird auf die umfänglichen 
Darlegungen und Ausführungen in der anliegenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanz verwiesen. 

5 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 
Für die geplanten Flächen / Vorhaben kommen keine vergleichbaren, ebenso geeignete Flä-
chen in Frage. Die geplante Vorhabenstandorte sind insbesondere aus folgendem Grund prä-
destiniert: 
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o Geeigneter Standort für einen Auffangparkplatz nebst touristischer Infrastruktur direkt am 
östlichen Ortseingang, insbesondere zwecks Optimierung der örtlichen Parksituation so-
wie mit direkter Anbindung an eine Hauptverkehrsstraße (Doberaner Straße) 

o Erweiterung eines bereits vorhandenen sowie vorgeprägten Lagerplatzes mit Anbindung 
an die nahegelegene Hauptverkehrsstraße (Doberaner Straße).  

Von daher werden die geplanten Flächen / Standorte ohne erkennbare städtebauliche Alterna-
tive im Plangebiet verortet. 

6 VERWENDETE TECHNISCHE VERFAHREN UND HINWEISE AUF 
SCHWIERIGKEITEN 

Um die Art und den Umfang der Umweltauswirkungen bestimmen und umweltfachlich prüfen 
zu können, wurden zunächst Bestandsaufnahmen für die Schutzgüter durchgeführt. Zudem 
wurde eine Auswertung relevanter Fachplanungen, -gutachten und -gesetze vorgenommen. 
Nennenswerte Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben des Umweltberichtes 
ergaben sich nicht. 

7 MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG 
Die Überwachung der festgesetzten Maßnahmen nach § 4c BauGB erfolgt in Form einer Er-
folgskontrolle (Monitoring). Dabei erfolgt durch die genehmigende bzw. zuständige Behörde 
ein Abgleich zwischen den festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen und deren Umsetzung. Dies dient zugleich dem Ziel, ggf. unvorhergesehene ne-
gative Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen. Die Kommune wird im Rahmen der Informationspflicht der Fachbe-
hörden (§ 4 Abs. 3 BauGB) von diesen über deren bestehendes Überwachungssystem infor-
miert und unterstützt. 
Werden die im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen nicht oder nur unzureichend durchgeführt, wäre der Bebauungsplan mit er-
heblichen Umweltwirkungen verbunden. 
Zur Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt werden Ausgleichsmaßnahmen durch-
geführt. Im Rahmen des Monitorings überwacht die Stadt Ostseebad Kühlungsborn die künftig 
realisierten Maßnahmen. Dabei ist nach 3 bis 5 Jahren insbesondere festzustellen, ob die 
Maßnahmen dem Plan entsprechend umgesetzt wurden und die Entwicklungsziele erreicht 
worden sind. 
Grundsätzlich sind alle Schutzgüter, bei denen sich Änderungen durch die Baumaßnahmen 
ergeben, mit in das Monitoring einzubeziehen.  

8 ZUSAMMENFASSUNG 
o Geplant ist die 1. Änderung und Erweiterung des B-Plans Nr. 24 „Auffangparkplatz“ im 

Südosten der Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit dem Ziel, den hier im rechtskräftigen B-
Plan Nr. 24 festgesetzten Auffangparkplatz entsprechend der verkehrskonzeptionellen 
Planung der Stadt zu vergrößern und eine zusätzliche Fläche für Infrastrukturgebäude, 
Touristeninformation sowie Kinderspielplatz auszuweisen. Ferner soll künftig auf dem im 
B-Plan Nr. 24 festgesetzten Baustofflagerplatz eine Annahme und Zwischenlagerung von 
Grünschnitt/abfällen zulässig sein. In diesem Zusammenhang ist zugleich eine Zufahrt 
vom Wittenbecker Landweg vorgesehen.  Am Knoten Doberaner Straße / Schwarzer Weg 
ist zudem die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen.  

o Durch das Planvorhaben werden vorrangig Acker- und Ruderalflurbiotope überplant. 
Des Weiteren kommt es zu einer Überplanung von geschützten Gehölzen (Bäume, 
Baumhecke, Gebüsch). Die erforderliche Eingriffe werden ausgeglichen bzw. durch ge-
eignete Maßnahmen kompensiert. 
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o Die in der artenschutzrechtlichen Prüfung aufgeführten Erfordernisse und Vorkehrungen 
zur Vermeidung sind bei der Umsetzung des B-Plans zu berücksichtigen.  

o Im Sinne des Bodenmanagements soll der anfallende Boden bei Errichtung des Park-
platzes vor Ort wieder verwertet bzw. eingebracht werden.  

o Schallschutzmaßnahmen aufgrund von Geräuschimmissionen durch die Nutzung des 
Parkplatzes und des Lagerplatzes bedarf es nicht. 

o Die Betroffenheit weiterer Schutzgüter, wie Wasser, Klima, Luft, Landschaftsbild, Kultur- 
und sonstige Sachgüter, wird im Wesentlichen als gering eingestuft  

9 QUELLEN 

o Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 24, Stand Juni 
2024  

o Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg / Rostock (RREP 
2011) erster Entwurf der Neuaufstellung vom Januar 2024 

o Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan (GLRP) Mittleres Mecklenburg / Rostock, Erste 
Fortschreibung April 2007 

o Geologisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern: Geologische Karte von Mecklen-
burg-Vorpommern. Übersichtskarte 1:500.000 - Böden - 1. Auflage 1995 

o MLU M-V - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (2018): Hinweise zur Eingriffsre-
gelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE). Neufassung 2018, Güstrow. 

o Schmitt Faunistische Studien (2022): Bestandserfassung Brutvögel für die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 24 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn „Auffangparkplatz“, 
Landkreis Rostock, M-V 2021.  

o UKP - Kartenportal Umwelt M-V des LUNG M-V,   
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de 

o Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, BHF  Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsar-
chitekten GmbH, Schwerin, Stand Juni 2024 

o Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, BHF  Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten 
GmbH, Schwerin, Stand Juni 2024 

o Schalltechnische Begutachtung (überarbeitete Version), Akustiklabor Schroeder und 
Lange GmbH, Rostock, Stand 16.11.2023 

o 1. Nachtrag zur Schalltechnischen Begutachtung vom 16.11.23, Akustiklabor Schroeder 
und Lange GmbH, Rostock, Stand: 20.09.2024 

o Auffangparkplatz B-Plan Nr. 24 in Kühlungsborn Ost, Merkel Ingenieur Consult, Bad 
Doberan, Entwurfsplanung 03.05.2024 

o Kreisverkehr Friedhof Kühlungsborn, Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau 
GmbH, Rostock, Entwurfsplanung 15.02.2024 

o Ausnahmeantrag zum Alleenerlass (§ 19 NatSchAG M-V), Mecklenburgisches Ingenieur-
büro für Verkehrsbau GmbH, Rostock, Stand 20.11.2023 

o Antrag auf Befreiung vom gesetzlichen Alleenschutz gem. § 19 NatSchAG M-V, BHF  
Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten GmbH, Schwerin, Stand Dezember 
2023 
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o Naturschutzgenehmigung zur Umpflanzung von 5 Bäumen, Landkreis Rostock, Umwelt-
amt, 22.03.2024 

o Naturschutzgenehmigung zur Umpflanzung von 2 Bäumen, Landkreis Rostock, Umwelt-
amt, 05.04.2024 

o Archäologische Voruntersuchung Auffangparkplatz Kühlungsborn-Ost (B-Plan Nr. 24 Küh-
lungsborn), Bericht 17.07.2023 

 


